
 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Amt für Kinder, Jugend und Familie TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2008/1193 Anlage Nr.: ______

Datum: 01.09.2008  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich 

Jugendhilfeausschuss 17.09.2008 öffentlich 
Rat 13.10.2008 öffentlich 

 
 
Tagesordnung 

 
Verabschiedung des Kinder- und Jugendförderplans 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef gemäß § 15 Abs. 4 des Dritten 
Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes - Gesetz zur Förderung der 
Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes –
Kinder- und Jugendförderungsgesetz – (3. AG-KJHG-KJFöG) den beigefügten Kinder- und 
Jugendförderplan in der nun vorliegenden Form zu beschließen. 
 
Begründung 

 
Das dritte Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz ist seit dem 01.01.2006 in 
vollem Umfang in Kraft. Es legt für den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe eine 
Gewährleistungsverpflichtung, eine Förderverpflichtung und eine Planungsverpflichtung  für die 
Kinder- und Jugendarbeit fest. 
Daraus ergibt sich die Verpflichtung für den örtlichen Träger der Jugendhilfe, einen Kinder- und 
Jugendförderplan zu erarbeiten und für jeweils eine Wahlperiode von der 
Vertretungskörperschaft verabschieden und festschreiben zu lassen.    
  
Das Ziel ist die Schaffung von Planungssicherheit, verbunden mit Qualitäts- und 
Leistungsstandards,  personeller Kontinuität unter Berücksichtigung und Absicherung der 
finanziellen Grundlagen.  
 
Der Jugendhilfeausschuss beschloss in seiner Sitzung am 29.01.2008, dass der Entwurf des 
Kinder- und Jugendförderplans zunächst mit der Bitte um Stellungnahme an die 
„Arbeitsgemeinschaft nach § 78 KJHG der freien Träger der Jugendhilfe“ weitergeleitet wird. 
Nach Beratung in diesem Gremium liegt nun eine abgestimmte überarbeitete Fassung vor.  
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Auswirkungen auf den Haushalt 

 
 Keine Auswirkungen 

 
 
 
Hennef (Sieg), den 01.09.2008 
 
 
 
Klaus Pipke 
Bürgermeister 
 
 
Anlagen 
 
Kinder- und Jugendförderplan 
 
 


